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 Veröffentlicht am 31.05.1954

Norm

JGG 1961 §10

StPO §134

StPO §281 Abs1 Z4 B

Rechtssatz

Die Untersuchung eines jugendlichen Angeklagten durch einen Jugendpsychiater zur Lösung der Frage, ob die

Voraussetzungen des § 10 JGG gegeben sind, ist nicht erforderlich, wenn sich das Gericht auf Grund der gesamten

Beweisergebnisse, insbesondere der vorliegenden Vernehmungsprotokolle des Jugendlichen und seines persönlichen

Eindruckes in der Hauptverhandlung, ein verläßliches Bild darüber machen konnte, ob besondere Umstände

vorhanden sind, die die Entwicklung des Jugendlichen gestört haben, sodaß er nicht über die nötige Reife verfügt habe,

das Unrechtmäßige seiner Handlungen einzusehen und dieser Einsicht gemäß zu handeln. Die Ablehnung eines in

dieser Richtung gestellten Beweisantrages durch das Gericht beeinträchtigt nicht die Verteidigungsrechte des

jugendlichen Angeklagten. (Zum JGG 1949)
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Beisatz: Vierzehnjähriger Dieb. (T1)
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Ähnlich
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Ähnlich; Beisatz: Mangels jedweden Anhaltspunktes für eine von der Norm abweichende Unreife eines nahezu

sechzehnjährigen, dessen körperliche und geistige Entwicklung nach der Aktenlage normal ist, besteht kein Anlaß,

den Schuldausschließungsgrund des § 10 JGG in Betracht zu ziehen. (T2)
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